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Denkmalschutz 
Ehemaliges Bauernhaus 
Birchlenstrasse 1/3 
Entlassung aus dem Inventar 
 
Das ehemalige Bauernhaus Birch-
lenstrasse 1/3, Inventar Nr. 116, wird mit 
Beschluss des Stadtrates vom 3. Oktober 
2008 aus dem kommunalen Inventar der 
schützenswerten Kulturobjekte entlassen. 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 
Tagen bei der Baurekurskommission III 
des Kantons Zürich, 8090 Zürich, schrift-
lich Rekurs erhoben werden. Die in 
dreifacher Ausführung einzureichende 
Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist beizulegen. Die 
angerufenen Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizule-
gen. Materielle und formelle Entscheide 
der Baurekurskommission sind kosten-
pflichtig; die Kosten hat die im Verfahren 
unterliegende Partei zu tragen. Der 
Fristenlauf beginnt für den Eigentümer 
mit der Zustellung des Beschlusses; für 
Dritte mit der Publikation. 
Der Beschluss kann während der Re-
kursfrist zu den ordentlichen Öffnungszei-
ten in der Abteilung Planung, Usterstras-
se 2, Dübendorf, eingesehen werden. 
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